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Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Wohn- und Gewerbestandort am Neuen Hönower Weg"
Gemeinde Hoppegarten

Übersichtsplan zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
"Wohn- und Gewerbestandort am Neuen Hönower Weg"
Maßstab (im Original A0) 1:20.000, Plangrundlage: © GeobasisDE/LGB, dl-de/by-2-0
     
Gemeinde Hoppegarten  
Lindenallee 14   15366 Hoppegarten      
Fon +49 3342 393229
bauleitplanung@gemeinde-hoppegarten.de

Rechtliche Grundlagen
Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, Nr. 10, S., ber. Nr. 38)
geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl.I/25, Nr. 8)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018
(GVBl.I/18, Nr. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, Nr. 18)

Vorentwurf
Dezember 2025

Maßstab (im Original A0) 1:500

Planzeichnung Vorentwurf
nicht rechtsverbindlich

Hinweise
Altlasten
Konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast sind gemäß
§ 31 Abs. 1 BbgAbfBodG unverzüglich der unteren Bodenschutz- und Abfallwirtschaftsbehörde des
Landkreises Märkisch-Oderland anzuzeigen.

Kampfmittel
Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreiheitbescheinigung beizubringen.
Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage
einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte.

Bodendenkmale
Bodendenkmale sind gemäß § 7 Abs. 1 BbgDSchG zu erhalten, zu schützen und zu pflegen.
Veränderungen an Bodendenkmalen bedürfen grundsätzlich einer Erlaubnis durch die Untere
Denkmalschutzbehörde gemäß § 9 BbgDSchG. Bei Umsetzung des Vorhabens bedeutet dies, dass ein
Bauanzeigeverfahren nach § 62 BbgBO nicht möglich ist. Die untere Denkmalschutzbehörde des
Landkreises Märkisch-Oderland ist im Bauantragsverfahren zu beteiligen.
Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, z. B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle
oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, Knochen o. ä., entdeckt wer den, sind diese
unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für
Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Die
aufgefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche
nach der Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in
unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen
(§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und
Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 BbgDSchG und § 12 BbgDSchG). 
Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Auflagen zu belehren.

Bauzeitenregelung bei der Baufeldfreimachung
Um Gelege- und Individuenverluste bei Brutvögeln zu vermeiden, ist die Beseitigung von Strukturen, in
denen Vögel brüten können, nur außerhalb der Brutsaison durchzuführen. Um eine Tötung von
Fledermäusen in evtl. vorhandenen Zwischenquartieren zu vermeiden, sind die Bäume im Zeitraum von
Anfang Dezember bis Ende Februar zu fällen. Das Fällen und Abschneiden der übrigen Gehölze ist nur in
der Zeit vom 1. Oktober bis 28./ 29. Februar zulässig. Das Beseitigen von Bebauungen sollte entsprechend
erst nach Ende möglicher Brutperioden ab Anfang Oktober erfolgen.

Artenschutzhinweis
Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbeständen ist zu prüfen, ob
die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG für besonders geschützte
Tierarten (z. B. Vögel, Fledermäuse) gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13b und Nr. 14c BNatSchG eingehalten werden.
Andernfalls sind bei der jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen (§
45 Abs. 7 BNatSchG) einzuholen. Hieraus können sich besondere Beschränkungen/ Auflagen für die
Baumaßnahmen ergeben (z. B. Regelung der Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquartieren).
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III
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Maßnahmen zur Vermeidung/ Verminderung von Lichtemissionen
Die Lichtleitlinie des Landes Brandenburg ist in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Satzungen
Die Niederschlagswassersatzung der Gemeinde Hoppegarten ist in ihrer derzeit gültigen Fassung zu
beachten.
Die Baumschutzsatzung der Gemeinde Hoppegarten ist in ihrer derzeit gültigen Fassung zu beachten.
Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Hoppegarten ist in ihrer derzeit gültigen Fassung zu beachten.

DIN-Normen
Die im B-Plan genannten Normen können in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Hoppegarten
eingesehen werden.
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Textliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung
TF 1.1 Im Baufeld BF 1 sind nur Wohnungen, Einzelhandelsbetriebe und Anlagen für gesundheitliche
 Zwecke zulässig.
 § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

TF 1.2 Im Baufeld BF 2 sind nur Einzelhandelsbetriebe und Anlagen für gesundheitliche Zwecke zulässig.
 § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

TF 1.3 In den Baufeldern BF 3, BF 4 und BF 5 sind nur Wohnungen zulässig.
 § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

TF 1.4 Im Plangebiet sind die für den durch die Nutzung verursachten Bedarf notwendigen Stellplätze
 mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen zulässig.
 § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB

Grundfläche
TF 2 Die zulässige Grundfläche darf in Bezug auf das Plangebiet durch Wege, Zufahrten, Stellplätze
 und Nebenanlagen bis zu einer Grundfläche von 8.950 m2 überschritten werden.
 § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO

Höhe baulicher Anlagen
TF 3 Notwendige Dachaufbauten dürfen die festgesetzten Gebäudeoberkanten um maximal 2,5 m
 überschreiten.
 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO

Bauweise
TF 4 In der abweichenden Bauweise dürfen Gebäude eine Länge von 50 m überschreiten. Die gemäß
 § 6 BbgBO notwendigen Abstandsflächen müssen eingehalten werden.
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO

Stellplätze und Garagen
TF 5 Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind nur nicht überdachte Stellplätze zulässig.
 § 23 Abs. 5 BauNVO

Nebenanlagen
TF 6 Einfriedungen aller Art sind nicht zulässig.
 § 14 Abs. 1 BauNVO

Verkehrsflächen
TF 7 Die Geltungsbereichsgrenze ist zwischen den Punkten A und B sowie zwischen den Punkten C und

D zugleich Straßenbegrenzungslinie.
 § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
TF 8.1 Die Fläche GFL ist mit einem Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Anlieger und der
 Entsorgungsunternehmen sowie einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der örtlichen
 Ver- und Entsorgungsträger zu belasten.
 § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

TF 8.2 Die Fläche G ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.
 § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Private Grünfläche
TF 9 Innerhalb der privaten Grünfläche sind Bäume zu erhalten.
 § 9 Abs. 1 Nr 15 BauGB

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
TF 10 Nicht überdachte, befestigte Flächen sind in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.
 Insbesondere bei der Herstellung von Wegen und Verkehrsraum ist eine Materialität mit teilweiser
 Wasser- und Luftdurchlässigkeit zu verwenden.
 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
TF 11.1 Je begonnener 400 m2 Grundstücksfläche sind mindestens ein Baum der Pflanzliste 1 in der
 Mindestqualität Hochstamm (Höhe ca. 1,8 m), 3xv, StU 16-18 und mindestens 6 Sträucher in der
 Mindestqualität H 60, 2xv der Pflanzliste 2 in Gruppen zu mindestens 3 Sträuchern zu pflanzen.
 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

TF 11.2 Je angefangener 6 Stellplätze ist mindestens ein Baum der Pflanzliste 1 in der Mindestqualität
 Hochstamm (Höhe ca. 1,8 m), 3xv, StU 16-18 auf Pflanzflächen zwischen den Stellplätzen oder am
 Rand der Stellplätze zu pflanzen.
 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

TF 11.3 Dächer mit einer Neigung von weniger als 15° sind zu mindestens 60 % extensiv zu begrünen. Dies
 gilt auch für Dächer auf zulässigen Nebenanlagen i. S. d. § 19 BauNVO. Dabei ist ein
 durchwurzelbarer Dachaufbau von mindestens 10 cm aufzubringen. Dies gilt nicht für notwendige
 technische Einrichtungen und für notwendige Beleuchtungsflächen. Die Dachbegrünung ist
 dauerhaft zu erhalten.
 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Örtliche Bauvorschriften
TF 12.1 In den Baufeldern BF 3 – BF 5 muss das jeweils dritte Vollgeschoss gegenüber der darunter
 liegenden Fassade straßenseitig in Richtung Neubauernweg um mindestens 3,5 m zurückspringen.
 § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 1 BbgBO

TF 12.2 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
 § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 1 Nr. 4 BbgBO

TF 12.3 Werbeanlagen mit beweglicher Lichtwerbung (z. B. Lauf-, Dreh-, Wechsel- und Blinklicht) sowie
 akustische Werbeanlagen sind nicht zulässig.
 § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 1 Nr. 4 BbgBO

Planzeichenerklärung

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

Maximal zulässige Grundfläche, z. B. GR 550 m2

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO

Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse (gemäß § 2 Abs. 4 BbgBO in der Fassung
vom 17. September 2008), z. B. 3 Vollgeschosse
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

offene / abweichende Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO

Baugrenze § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 3 BauNVO

Maximale Höhe baulicher Anlagen (Oberkante) in Meter über Normalhöhennull im
DHHN2016 (Deutsches Haupthöhennetz 2016)), z. B. OK 66 m ü. NHN
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO

Private Grünfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Private Grünfläche

Vorhabengrundstück Nutzungsbezeichnung, baufeldbezogen (z. B. Wohnungen),
wird durch textliche Festsetzungen konkretisiert
§ 12 Abs. 3 Satz 3 BauNVO

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Plangrundlage

843

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
§ 9 Abs. 7 BauGB

55.36
Geländehöhe in Meter über Normalhöhennull im DHHN2016 (Deutsches
Haupthöhennetz 2016)

Längenbemaßung in Meter

Bestandsbaum

Bestandsgebäude

Nutzungsschablone

Baufeldbezeichnung
Art der baulichen Nutzung
Grundfläche
Geschossfläche
Zahl der Vollgeschosse
Höhe baulicher Anlagen
Bauweise

Leitung (unterirdisch)

Fläche, die mit einem Geh-, Fahr und Leitungsrecht zu belasten ist
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

GFL

Maximal zulässige Geschossfläche, z. B. GF 1.050 m2

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO

Verkehrsflächen

Ein- und Ausfahrtbereich § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Maßpunkt z. B. Punkt A

PG

Fläche, die mit einem Gehrecht zu belasten ist
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
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Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit der
Begründung auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über
dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am .............................. im Amtsblatt für die Gemeinde
Hoppegarten Ausgabe .............................. ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Hoppegarten, den ....................     ....................
         Bürgermeister

Bebauungsplangrundlage
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl. - Ing. Joachim Robert
Hauptstraße 10-12    15366 Neuenhagen bei Berlin
Fon +49 3342 203457  Fax +49 3342 201268
robert@vermessung-robert.de

Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand
vom .............................. und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen. Wege und
Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

Neuenhagen bei Berlin, den ...............    ....................
         Vermesser

Satzungsbeschluss
Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am .............................. die Abwägung der vorgebrachten
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft
und den Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung gebilligt.

Hoppegarten, den ....................     ....................
         Bürgermeister

Ausfertigung
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans und die textlichen Festsetzungen mit dem
hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung vom .............................. übereinstimmen.

Ausgefertigt Hoppegarten, den ....................   ....................
         Bürgermeister

Pflanzlisten
Pflanzliste 1 - Bäume
Acer campestre, Feldahorn
Acer platanoides, Spitzahorn
Acer pseudoplatanus, Bergahorn
Alnus glutinosa, Schwarzerle
Betula pendula, Sand-Birke
Betula pubescens, Moor-Birke
Carpinus betulus, Hainbuche
Fagus sylvatica, Rotbuche
Frangula alnus, Gemeiner Faulbaum
Fraxinus Excelsior, Gemeine Esche
Juniperus communis L., Gemeiner Wacholder
Malus sylvestris agg., Wild-Apfel
Pinus sylvestris, Gemeine Kiefer
Populus nigra, Schwarzpappel
Populus tremula, Zitterpappel
Prunus avium, Vogel-Kirsche

Prunus padus, Trauben-Kirsche
Pyrus pyraster agg., Wild-Birne
Quercus petraca, Trauben-Eiche
Quercus robur, Stiel-Eiche
Salix alba, Silber-Weide
Salixaurita, Ohr-Weide
Salix caprea, Sal-Weide
Salix fragilis L., Bruch-Weide
Salix x rubens (S. alba x fragilis), Kopf-Weide
Sorbus aucuparia, Eberesche
Sorbus tominalis, Elsbeere
Tilia cordata, Winterlinde
Tilia platyphyllos, Sommerlinde
Ulmus glabra, Berg-Ulme
Ulmus lacvis, Flatter-Ulme
Ulmus minor, Feld-Ulme

Pflanzliste 2 - Sträucher
Berberis vulgaris L., Gemeine Berberitze
Cornus sanguinea, Roter Hartriegel
Corylus avellana, Haselnuss
Crataegus monogyna, Eingriffliger Weißdorn
Crataegus laevigata, Zweigriffliger Weißdorn
Crataegus Hybriden agg., Weißdorn
Cytisus scoparius, Besen-Ginster
Euonymus europaea, Pfaffenhütchen
Prunus spinosa, Schlehe
Rhamnus carthatica, Kreuzdorn
Ribes nigrum, Schwarze Johannisbeere
Ribes rubrum, Rote Johannisbeere
Ribes uva-crispa, Stachelbeere

Rosa canina agg., Hunds-Rose
Rosa corymbifera, Heckenrose
Rosa rubiginosa, Wein-Rose
Rosa elliptica agg., Keilblättrige-Rose
Rosa tomentosa, Filz-Rose
Salix cinerea, Graue Weide
Salix pentandra, Lorbeer-Weide
Salix purpurea, Purpur-Weide
Salix triandra agg., Mandel-Weide
Salix viminalis, Korb-Weide
Sambucus nigra, Schwarzer Holunder
Viburnum opulus, Gemeiner Schneeball

GR 550 m2

III

o / a

OK 66 m ü. NHN

Wohnungen

BF3
Wohnungen
GR 550 m2

GF 1.050 m2

III
OK 66 m ü. NHN

o

GF 1.050 m2


